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Lübeck, 03.01.2013

Bearbeitung: Norbert Kurt (E-Mail: norbert.kurt@luebeck.de Telefon: 122-2010)

Zustimmung zu einer üpl-Bewilligung über 100 T€; hier: Erstattung 
einer Rentenanwartschaft

Der Bürgermeister hat über nachstehende überplanmäßige Bewilligung
über 100 T€ entschieden.
Zur nachträglichen Information des FiPa ist der Antrag diesem Vermerk beigefügt
Folgender Fall ist entschieden worden:
Konsumtiver Haushalt
14.11 .2012
125 T€ Für die Erstattung einer Rentenanwartschaft an die Rentenversicherung
gem. § 255 Abs. 1 SGB VI

 

1 von 3 in Zusammenstellung



Bürgermeister 
1.201 Haushalt & Steuerung 

Lübeck, den 19.11.2012 
Norbert Kurt Tel 2010 

Finanz-, Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss 05.12.2012 

Zu TOP 

Nachträgliche Information des Finanz-, Personal- und Rechnungsprüfungsaus­
schusses über Zustimmung zu überplanmäßigen Bewilligungen über 100 T€ 

Der Bürgermeister hat über nachstehende überplanmäßige Bewilligung 
über 100 T€ entschieden . 
Zur nachträglichen Information des FiPa's ist der Antrag diesem Vermerk beigefügt 

Folgender Fall ist entschieden worden: 

Konsumtiver Haushalt 

14.11 .2012 

125 T€ Für die Erstattung einer Rentenanwartschaft an die Rentenversicherung 

gem. § 255 Abs. 1 SGB VI 

/~/~ 
Norbert Kurt 
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~,-----------------------------------------, 
BereiCh 

1.110· POS 

Datum 22.10.2012 Tel Nr ' C1~11~7'-__ 1 
Sachbearbeiterin; Herr Toll Fa)(·Nr.: 1190 

1.201 - Bereich Haushalt und Steuerung (zweifach. der Antrag kann handschriftlich ausgefOIl/ werden) 

1.201 .1 - Finanzwirtschaft 

AN T RAG für das Haushaltsjahr 

o ÜBERPLANMÄBIGE BEWILLIGUNG 

2012 gern. § 4 der Haushaltssatzung bis 250.000 Euro auf 

o AUßERPLANMÄßIGE BEWILLIGUNG 

FBJ Bereich 1.110 ') Änderung Leistuogsvereinbarung It. Produkthaushaltsseile nein 

"zweckgebundene Mittel" 0 
o k " unq d "" h M' d '" e"," fw d en ungen b ZW, M' d In eraUSZ3 hl ungen I Mhrt ' e ,. rage b ZW, M h ' e remza hl ungen b e, 

I 

1~ 

FBtBerelch , ,'.}cl 'J Anderung Leislungsvereinbarung It. Produkthaushaltsseite o Ja ~ nein 

Ausführliche Begründung: ggf. auf einem gesonderten Blatt 

, '0'. 

Im vorliegenden Falt ist die HL als Träger der Versorgungslast gemäß § 225 Abs. 1 SGB VI verpflichtet der Rontonversicherung 
Aufwendungen aufgrund einor Renlenanwart$chaft zu erstalten. Dieser Versorgungsausgleich wird durch oino Entschoidung 
des FamIliengerichtes (Ehescheidung) bogründet. Der zu zahlendo Bolrag boläuft sieh auf 150.421,22 E und konnto nicht 
eingeplant werden, da die HL Im Vorwege keine Informationen Ober neuo Zahlfälle erhält. Darüberhinaus Ist die Höhe des 
Betrages ungewöhnlich, da tor mehrere Jahre rückwirkend angefordert wurde. Ausgehend von den vorhandonen Mitteln wird 
eine Opl. Bew. LH.v. 125.396,78 E bonötigt. 

Im Auflrag 

(Q. 
beauftragte Person 

1.201 • Haushalt und Steuerung 
t 201 1 - FlnanrMrtscnaft 

Der o.g. Antrag ist genehmigt Der Betrag von 

Im Auftrag 
" 

Mit nebenstehender Unterschrift wird best5tigt, dass die Ober. oder außerpJanm.Jßige 
Bewilligung im Sinn. des § 9' d GO unabweisbar und die Deckung gewahrlelstet Ist 

' ) Hmweis zum kons"mtJvrn Haushalt. 
Bei einer AnrJerung der in der ProdllkrhiJUshaltsseiul verelnb/lrten lelstungen/Ziele 
sind diese bei der nachsten ZwisChenberichrerstattun darzustellen. 

lJ. . 

Jas .1 ~ \'Ta Euro wird gleichzeitig fre lgogobon. 

j2Q 
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